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2. sich der Beschuldigte nicht ausweisen 
kann und die Feststellung seiner Persona
lien schwierig ist;

3. der Beschuldigte oder der Angeklagte 
keinen festen Wohnsitz hat oder sich un
angemeldet in der Deutschen Demokrati
schen Republik auf hält;

4. der Beschuldigte oder der Angeklagte 
nicht Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik ist, keinen festen Wohnsitz in der 
Deutschen Demokratischen Republik be
sitzt und eine Freiheitsstrafe zu erwarten 
hat.

(3) Verdunklungsgefahr liegt vor, wenn 
Tatsachen festgestellt sind, aus denen zu 
schließen ist, daß der Beschuldigte oder 
der Angeklagte

1. Spuren der Straftat vernichten oder 
Beweismaterial beiseite schaffen werde;

2. Zeugen oder Mitschuldige zu einer 
falschen Aussage oder Zeugen dazu verlei
ten werde, sich der Zeugenpflicht zu ent
ziehen.

(4) Die Tatsachen, aus denen sich die 
Voraussetzungen für die Anordnung der 
Untersuchungshaft ergeben, sind aktenkun
dig zu machen.

§123

Die Untersuchungshaft darf nur ange
ordnet oder aufrechterhalten werden, 
soweit dies zur Durchführung des Strafver
fahrens unumgänglich ist. Bei der Entschei
dung über die Notwendigkeit der Anord
nung und der Fortdauer der Untersu
chungshaft sind die Art und Schwere der 
erhobenen Beschuldigung, die Persönlich
keit des Beschuldigten oder des Angeklag
ten, sein Gesundheitszustand, sein Alter 
und seine Familienverhältnisse zu berück
sichtigen.

§124
Verhaftung 1 2

(1) Die Verhaftung erfolgt auf Antrag 
des Staatsanwalts auf Grund eines schrift
lichen Haftbefehls des Richters. Im gericht
lichen Verfahren ist das Gericht auch ohne 
Antrag des Staatsanwalts zum Erlaß eines 
Haftbefehls berechtigt. Der Staatsanwalt ist 
zu hören.

(2) In dem Haftbefehl ist der Beschul
digte oder der Angeklagte genau zu be
zeichnen und der Grund der Verhaftung an
zugeben.

(3) Der Haftbefehl ist dem Beschuldigten 
oder dem Angeklagten bekanntzugeben. 
Die Bekanntgabe ist unter Angabe des Da
tums und der Uhrzeit durch den Beschul
digten oder den Angeklagten schriftlich zu 
bestätigen.

§125
Vorläufige Festnahme

(1) Wird jemand auf frischer Tat ange
troffen oder verfolgt, ist, wenn er der Flucht 
verdächtig ist oder seine Personalien nicht 
sofort festgestellt werden können, jeder
mann befugt, ihn auch ohne richterlichen 
Haftbefehl vorläufig festzunehmen.

(2) Der Staatsanwalt und das Untersu
chungsorgan sind auch dann zur vorläufi
gen Festnahme befugt, wenn die Voraus
setzungen eines Haftbefehls vorliegen und 
Gefahr im Verzüge ist.

Anmerkung: Zur Zulässigkeit der Inge- 
wahrsamnahme von Personen durch die 
Deutsche Volkspolizei außerhalb eines 
Strafverfahrens vgl. § 15 des VP-Gesetzes. 
Er lautet:

„§ 15 
Gewahrsam

(1) Wird die öffentliche Ordnung und Si
cherheit durch Personen erheblich gefähr
det oder gestört, können diese, insbeson
dere wenn das Leben oder die Gesund
heit von Personen gefährdet wird, in Ge
wahrsam genommen werden, sofern nicht 
auf andere Weise die Gefahr oder Störung 
beseitigt werden kann. In Gewahrsam 
können auch Personen genommen werden, 
die aus Einrichtungen entwichen sind, in die 
sie zwangsweise eingewiesen wurden.
(2) Der Gewahrsam ist unverzüglich aüfzu- 
heben, wenn der Grund dafür weggefallen 
ist. Er darf die Dauer von 24 Stunden nicht 
überschreiten.
(3) Den in Gewahrsam genommenen Per
sonen können die dadurch entstandenen 
Kosten auferlegt werden.“
Vgl. auch .die Anm. nach § 38 der 1. DB 
zur StPO (Reg.-Nr. 2).

§126
Richterliche Vernehmung

(1) Wird der Beschuldigte oder der An
geklagte auf Grund eines Haftbefehls er
griffen, ist er unverzüglich, spätestens am


